
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Weingesetz 2009 

Kundmachungsorgan 

BGBl. I Nr. 111/2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 47/2016 

§/Artikel/Anlage 

§ 26 

Inkrafttretensdatum 

14.06.2016 

Text 

Genehmigungssystem für Rebpflanzungen 

§ 26. (1) Auf Beschluss des Nationalen Weinkomitees kann die Ausstellung von Genehmigungen für 
für die Erzeugung von Wein mit einer geschützten Ursprungsbezeichnung in Betracht kommende Flächen 
auf Ebene der Qualitätsweinbaugebiete eingeschränkt werden. 

(2) Übersteigt in einem bestimmten Jahr die den Anträgen zugrundeliegende Gesamtfläche 1% der 
tatsächlich mit Reben bepflanzten Fläche, so werden die Genehmigungen nach Prioritätskriterien erteilt. 
Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat nach Anhörung des 
Nationalen Weinkomitees diese Kriterien mit Verordnung festzulegen. 

(3) Anträge auf Genehmigungen für Neuanpflanzungen und auf Genehmigungen für 
Wiederbepflanzungen sind bei der nach den Landesgesetzen für die Führung des 
Rebflächenverzeichnisses zuständigen Stelle einzubringen. Die näheren Durchführungsbestimmungen 
dazu sind durch Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft festzulegen. 

(4) Pflanzrechte, welche gemäß Art. 85 der Verordnung (EG) Nr. 479/2008 vom 29. April 2008 über 
die gemeinsame Marktorganisation für Wein, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1493/1999, (EG) 
Nr. 1782/2003, (EG) Nr. 1290/2005, (EG) Nr. 3/2008 und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 2392/86 und (EG) Nr. 1493/1999 vor dem 31. Dezember 2015 gewährt und zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht in Anspruch genommen wurden, können bei der zuständigen Stelle, welche das 
Rebflächenverzeichnis nach landesgesetzlichen Bestimmungen führt, in Genehmigungen für 
Rebpflanzungen umgewandelt werden. Die Umwandlung erfolgt auf Antrag des Inhabers des 
Pflanzrechtes. 


